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«Volksblatt»-Service: Testament und Nachlass regeln – Teil II

Eine Enterbung ist nur in schwerwiegenden Fällen möglich
VON JOHANNES MATTIVI

SCHAAN Rund um Testament und 
Erbschaft gibt es immer wieder offe-
ne Fragen. Oft ist es ratsam, sich 
frühzeitig mit dem Thema zu be-
schäftigen. Das «Volksblatt» machte 
sich mit den wichtigsten Fragen bei 
Rechtsexperten kundig.

Kann man einzelne Personen kom-
plett enterben? Unter welchen Vor-
aussetzungen? 
Eine Enterbung ist nur in schwer-
wiegenden Fällen möglich. Dies ist 
beispielsweise der Fall, wenn der Er-
be gegen den Erblasser eine schwere 
strafbare Handlung begangen hat, 
wenn er ihn zur Erklärung des letz-
ten Willens gezwungen oder in be-
trügerischer Weise verleitet hat oder 
wenn er ihn in einem Notstand hilf-
los gelassen hat. Eine Enterbung des 
Ehegatten ist sodann möglich, wenn 
dieser seine Beistandspflichten ge-
genüber dem Erblasser gröblich ver-
nachlässigt hat. Ein weiterer Enter-
bungsgrund ist die «Enterbung in 
guter Absicht»: Wenn bei einem sehr 
verschuldeten oder verschwenderi-
schen Pf lichtteilsberechtigten die 
Gefahr besteht, dass der ihm gebüh-
rende Pflichtteil zum grössten Teil 
seinen Kindern entgehen würde, 
kann der Erblasser den Pflichtteil 
direkt diesen Kindern zuwenden 
und somit den an sich Pflichtteilsbe-
rechtigten überspringen.

Gibt es auch Fälle, in denen ein Tes-

tament ungültig bzw. teilweise un-
gültig ist (z. B. wenn die volle Ge-
schäftsfähigkeit eines Erblassers an-
gezweifelt wird oder bei seltsamen 
Bestimmungen wie «ich vermache 
alles meinem Hund Betty» etc.)?
Damit eine Person testieren kann, 
muss sie grundsätzlich das 18. Le-
bensjahr vollendet haben. Sie muss 
zudem geschäftsfähig sein. Geistes-
kranke und Trunksüchtige können 
beispielsweise keine gültige letztwil-
lige Verfügung erlassen, Minderjäh-
rige nur mit Mitwirkung des Gerich-
tes. Weiter braucht es eine Testier-
absicht, also das Bewusstsein, eine 
letztwillige Verfügung zu errichten. 
Ein blosser Brief an einen Freund ge-
nügt nicht. Sodann darf beim Verfü-
genden kein Willensmangel vorlie-
gen und es muss die Form eingehal-
ten werden. Und schliesslich muss 
das in der letztwilligen Verfügung 
Angeordnete möglich und erlaubt 
sein. Ein Hund kann beispielsweise 
nicht erben, da Tiere in rechtlicher 
Hinsicht wie Sachen behandelt wer-
den. Solche Anordnungen sind an 
sich ungültig.

Was passiert, wenn diese Gültig-
keitsvoraussetzungen nicht einge-
halten wurden?
Unklare bzw. missverständliche Vor-
schriften werden im Zweifel so aus-
gelegt, dass die letztwillige Verfü-
gung ihre Gültigkeit behält. Wird 
zum Beispiel dem Hund das gesamte 
Vermögen vermacht, so kann diese 
Verfügung auch als Auflage umge-

deutet werden, mit dem Vermögen 
für den Hund zu sorgen. Werden le-
diglich Formvorschriften nicht be-
achtet, so können alle Beteiligten 
die letztwillige Verfügung anerken-
nen. In einem solchen Fall entfaltet 
die letztwillige Verfügung trotz des 
Formmangels ihre Gültigkeit. 

Wo wird ein Testament am besten 
hinterlegt? 
Das Testament kann beim Landge-
richt versiegelt und hinterlegt wer-
den, es kann dort aber auch münd-
lich zu Protokoll gegeben werden. 
Bei einer Todesfallmeldung wird 
dann das hinterlegte Testament vom 
Landgericht eröffnet und dem Ver-
lassenschaftsverfahren beigelegt. 
Die Hinterlegung bei Gericht ist da-
her ratsam. Die Hinterlegung ist 
auch bei einem Rechtsanwalt mög-
lich. Dieser benachrichtigt im To-
desfall das Landgericht von der Hin-
terlegung und übersendet diesem 
das Testament. 

Unter welchen Voraussetzungen 
kann man auf ein Erbe verzichten? 
In welchen Fällen kommt das vor?
Ein Verzicht zu Lebzeiten des Erblas-
sers findet häufig dann statt, wenn 
der Verzichtende dafür vom Erblas-
ser eine Abfindung erhält. Es handelt 
sich dabei in der Regel um nichts an-
deres als um die vorweggenommene 
Auszahlung eines Erbteils. Der Ver-
zichtende muss dazu mit dem Erblas-
ser einen Vertrag abschliessen. Die-
ser Vertrag bedarf der Beurkundung 

durch ein gerichtliches Protokoll, 
denn der Verzicht wirkt nicht nur für 
den Erben selbst, sondern auch für 
dessen Nachkommen. 

Fallen bei einem Erbe Steuern oder 
Abgaben an?
Grundsätzlich wurde die Erbschafts-
steuer per 1. 1. 2011 aufgehoben. Bei 
Grundstücksgeschäften auf den To-
desfall wird die Grundstücks-Ge-
winnsteuer ebenfalls aufgeschoben, 
das heisst, sie fällt erst bei einem 
späteren Verkauf des Grundstückes 
an. Allerdings hat der Erbe aber sein 
um die Erbschaft erhöhtes Vermö-
gen zu versteuern. Es können zudem 
Gebühren für die Inventarisation 
der Verlassenschaft und die Verlas-
senschaftsabhandlung anfallen.

Haben Sie (strittige) Fälle aus der 
Praxis, die verschiedene Aspekte 
von Testament und Erbschaft be-
leuchten?
In der Praxis wird häufig die Gültig-
keit einer letztwilligen Verfügung 
angefochten, beispielsweise wegen 
mangelnder Geschäftsfähigkeit oder 
Formmangel. Häufig werden auch 
Pflichtteilsverletzungen eingeklagt, 
weil der Erblasser etwa zu Lebzeiten 
einen Teil seines Vermögens in eine 
Stiftungen überführt hat und dieses 
Vermögen somit dem Nachlass des 
Erblassers entzogen wurde. 

Das «Volksblatt» veröff entlicht in zwei
Teilen wichtige Fragen zum Thema Erbschaft 
und Testament. Mit dem heutigen zweiten Teil 
ist die Serie abgeschlossen.

Statt einer testamentarischen Verfü-
gung kann auch zu Lebzeiten ein Erb-
teil ausgezahlt werden. Dazu braucht 
es einen Vertrag. (Foto: Shutterstock)

Rechtsprechung: Ausland nimmt 
wenig politischen Einfl uss
Lehrreich Sehr gut besucht 
war der Vortrag «Liech-
tensteinische Gerichte als 
politische Spielbühne der 
Nachbarstaaten?» von Anna-
Carolina Perrez in Gamprin.

VON BANDI KOECK

Das Liechtenstein-Institut 
widmet seine Vortragsrei-
he im Herbst dem Thema 
«Krisen- und Kriegszeiten 

in Liechtenstein 1930 bis 1945 – 
Ausgewählte Themen». In fünf Vor-
trägen behandeln Anna-Carolina 
Perrez sowie Peter Geiger äusserst 
interessante politische Themen, 
welche beim Publikum auf sichtlich 
grosses Interesse stossen. Im zwei-
ten Teil widmete sich Perrez der Fra-
ge, ob liechtensteinische Gerichte 
als politische Spielbühne der Nach-
barstaaten dienten.

Staatsschützende Gesetzgebung
Eingangs behandelte die Referentin 
die Frage, wie politischer Einfluss in 
der Rechtsprechung möglich ist. An-
schliessend ging sie näher auf die 
Gesetzgebung in Liechtenstein in 
den Jahren 1938 bis 1945 ein. Interes-
sant war hierbei, dass bis zum Ers-
ten Weltkrieg eine Rezeption öster-
reichischen Rechtes in Liechtenstein 
vorherrschte. Danach kam ein zu-
nehmend eigenständiges Recht so-
wie Rezeption schweizerischen 
Rechtes zustande. Anna-Carolina 
Perrez ging dann näher auf die 
staatsschützenden Gesetze ab 1933 
ein. Darunter fällt die Bewilligungs-
pflicht von Demonstrationen unter 
freiem Himmel 1934 oder das «Fah-
nenverbot» sowie das Verbot der 
«Gerüchtemacherei», welche beide 
1940 erlassen wurden.
In ihren Ausführungen war es der 
Referentin wichtig, zu klären, ob na-
tionalsozialistisches Gedankengut 
auf die politischen Gesetze in Liech-
tenstein Einfluss genommen hatten. 
Daraufhin Perrez: «Dies kann klar 
verneint werden. Fürst und Gesetz-
geber waren keine NS-Sympathisan-

ten.» Die 1981 geborene Historikerin 
Anna-Carolina Perrez untersuchte 
im Rahmen ihrer Dissertation insge-
samt 876 Straffälle in erster, zweiter 
sowie dritter Instanz zu Rechtspre-
chung in Liechtenstein in den Jahren 
1938 bis 1945. «Ich habe viele Ehren-
beleidigungs- und Spionagefälle an-
geschaut. Es gab viele Schlägereien 
von Nationalsozialisten und Nazi-
Gegnern.» Perrez betonte, dass der 
Strafrahmen stets beachtet wurde, 
es aber auffallend viele Milderungs-
umstände gab. «Es wurden national-
sozialistisch gesinnte Personen von 
liechtensteinischen und Schweizer 

Richtern milde verurteilt!» Anhand 
von zwei Fallbeispielen versuchte 
die Referentin zu zeigen, was zu die-
sen Milderungsgründen geführt hat-
te. Als Erstes untersuchte sie den po-
litischen Einfluss von Dr. Thomas 
Holenstein, einem schweizer Rich-
ter, welchem wegen seiner Herkunft 
und Gesinnung ein sehr hartes Ur-
teil nachgesagt wurde. Sie zitierte 
Auszüge aus Peter Geigers Buch 
«Kriegszeit», welches 2010 erschie-
nen ist. Und dann sprach sie über 
Dr. Otto Böhm, einem nationalsozia-
listisch gesinnten NSDAP-Mitglied 
und Richter im OGH. Besonders ein 

Fall, bei welchem zwei Schaaner 
Mädchen den Juden Dr. Ottenstein 
öffentlich diffamieren, erregte die 
Gemüter. Bei den stattgefundenen 
Gerichtsverhandlungen wurde pola-
risiert und verdreht. Die Zeitung 
«Umbruch» publizierte eine verzerr-
te Geschichte. Der Fall ging von der 
ersten bis in die dritte Instanz und 
wieder zurück. Der am NS-Sonder-
gericht Feldkirch tätige Dr. Böhm 
stimmte gegen den Straferlass des 
jüdischen Bestreiters, konnte jedoch 
wegen der Kollegialgerichtsbarkeit 
nichts erreichen. Dass mit Richtern 
aus der Schweiz und aus Nazi-
Deutschland ein Ausgleich sowie ei-
ne gewisse Unabhängigkeit erreicht 
wird, traf zu. «Otto Böhm war eine 
Ausnahme, aber es gab mehrere von 
diesen Ausnahmen. Grösstenteils 
wurde einstimmig beschlossen. Es 
gab allerdings sehr wenige Informa-
tionen, warum jetzt das Gericht 
so entschieden hat und ob einstim-
mig geurteilt wurde oder nicht», so 
Perrez. 

Gegenseitige Kontrolle
Es bestand der Wunsch der Einfluss-
nahme von ausländischen Richtern 
in der liechtensteinischen Recht-
sprechung, dieser fiel aber wegen 
der Kollegialgerichtsbarkeit nicht 
ins Gewicht. Die Zusammenarbeit 
von schweizerischen und (deutsch-) 
österreichischen Richtern sollte ge-
genseitige Kontrolle und somit Un-
abhängigkeit gewähren. Fazit: «Es 
gab keinen wesentlichen Unter-
schied der liechtensteinischen 
Rechtsprechung vor, während und 
nach dem Krieg.» Wilfried Marxer 
leitete die anschliessende rege Dis-
kussion. Ein Gast konnte das Gehör-
te nicht glauben und entgegnete: 
«Ich glaube, man müsste die Sache 
etwas anders anschauen, aus der 
Sicht des Richters, der den Fall bear-
beitet hat. Für mich wurde ein zu 
schneller Schluss gezogen, dass kein 
ideologischer Einfluss in Liechten-
stein statt gefunden hat!»

An den nächsten drei Veranstaltungsabenden 
wird Peter Geiger referieren. Am Dienstag, 8. 
November, lautet das Thema seines Vortrages: 
«Was tun? Arbeit und Brot in Krise und Krieg.» 

Anna-Carolina Perrez hielt einen äusserst spannenden Vortrag in Gamprin (Foto: NV)

«Müze»

Unterstützung für 
Weihnachten im
Schuhkarton

SCHAAN Das Mütterzentrum «Müze» 
in Schaan unterstützt die Aktion 
«Weihnachten im Schuhkarton» und 
fungiert ab sofort als Annahmestelle. 
Die Aktion läuft noch bis 15. Novem-
ber. Es gibt nichts Schöneres als ein 
Kinderlachen – und genau aus die-
sem Grund hat sich das Team des 
Mütterzentrums in Schaan dazu ent-
schlossen, sich beim Projekt «Weih-
nachten im Schuhkarton» zu enga-
gieren. So sollen auch Kinder, die 
nicht so behütet aufwachsen kön-
nen, eine unvergessliche Freude er-
leben und für einen Moment einfach 
glücklich sein. In diesem Jahr wer-
den die Schuhkartons nach Bulgari-
en reisen. Im «Müze» wurde kurz-
fristig eine Annahmestelle für die 
Schuhkartons eingerichtet und für 
das nächste Jahr ist es geplant, offizi-
ell als Annahmestelle tätig zu sein. 
Im Mütterzentrum sowie auf allen 
Poststellen in Liechtenstein liegen 
Flyer auf, die das Projekt genau be-
schreiben. Grundsätzlich ist es so, 
dass man sich entscheidet, ob der 
Schuhkarton an ein Mädchen oder 
einen Jungen gehen soll. Danach 
kann man auch noch das Alter aus-
wählen. Zur Auswahl stehen die Al-
terskategorien 2 bis 4 Jahre, 5 bis 9 
Jahre und 10 bis 14 Jahre. Empfeh-
lenswert ist ein Mix aus Kleidung, 
ein Kuscheltier, Spielsachen, Hygie-
neartikel, Schulsachen sowie Süssig-
keiten. Wichtig: Alle Gegenstände 
müssen neu sein. Das Mütterzent-
rum «Müze» befindet sich in Schaan, 
im alten Riet 103 (Lihga-Gelände, 
Tennishalle) und hat von Montag bis 
Freitag von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet. 
Montag, Mittwoch und Freitag hat 
das «Müze» von 9 bis 11 Uhr offen. Ab 
sofort werden hier die Schuhkartons 
gern entgegengenommen. (pd)

Das Mütterzentrum «Müze» in Schaan 
unterstützt die Aktion «Weihnachten 
im Schuhkarton» und fungiert ab so-
fort als Annahmestelle. (Foto: ZVG)
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